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1. Begriindung fiir die Aufstellung des Bebauungsplanes

Aufgrund verschiedener Anfragen hinsichtlich gewerblich zu nutzender Grundstiicke, um
bereits vorhandene Infrastruktureinrichtungen im Bereich des Riedweges und der Landestraf3e
526 zu nutzen und um die Fléchen am siidostlichen Ortrand sowie die derzeitige
Ortseingangssituation aus Richtung Erpolzheim sowohl stddtebaulich wie auch
landschaftsplanerisch zu entwickeln, veranlasste der Stadtrat der Stadt Freinsheim die
Aufstellung eines qualifizierten Bebauungsplanes mit dem Titel ,,Ostlicher Ortsteil 111 sowie
Anderung zum B-Plan Ostlicher Ortsteil*.

Um die Aufstellung des Bebauungsplanes zu erméglichen und gemiB dem Baugesetzbuch die
Planung aus dem behordenverbindlichen Flachennutzungsplan entwickeln zu kénnen, wurde
im Vorfeld der Flachennutzungsplan punktuell u.a. auch in diesen Ortabschnitt im Vorfeld
gedndert.

2. Entwicklung des Bebauungsplanes aus dem Flichennutzungsplan

Der Flichennutzungsplan der Stadt Freinsheim wurde punktuell fortgeschrieben. Unter der
Bezeichnung F 2 GE — Erweiterung wurde der Geltungsbereich des Bebauungsplanes im
Flachennutzungsplan dargestellt und wie folgt gekennzeichnet:

Im nordlichen und stlichen Abschnitt sind gewerbliche Bauflidchen geplant. Der Bereich des
Aussiedlerhofes ist hiervon ausgenommen; die vorhandenen, fiir Gewerbe und fiir Wohnen
genutzten Grundstiicke werden im Wesentlichen bestandssichernd im Geltungsbereich
aufgenommen. Der 6stlich des Aussiedlerhofes gelegene Bereich ist als Fliche fiir

MafBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft
ausgewiesen.

Die Erweiterung der gewerblichen Bauflidchen wurde um eine Bautiefe siidlich des Riedweges
und im westlichen Abschnitt des Geltungsbereiches zwischen der L 526 und dem
Aussiedlerhof ausgewiesen, da das nérdlich des Geltungsbereiches gelegene Gewerbegebiet
bereits zum Zeitpunkt der Aufstellung der F lachennutzungsplanfortschreibung 06.2003 fast
vollstandig bebaut war und ein weiterer Bedarf an gewerblichen Bauflichen festgestellt
wurde. Die Erweitungsflichen des Gewerbes sollen dabei im raumlich-funktionalen
Zusammenhang zu dem bestehenden Gewerbegebiet entwickelt werden. Die

Erschlieungsstrafle ,Riedweg’ ist bereits vorhanden, so dass hier die Erweiterung sinnvoll
erscheint.

Die siidlich an das Gewerbegebiet angrenzenden Flidchen sollen als Ersatzfliche ausgewiesen
werden. Grund hierfuir ist der direkte rdumlich-funktionale Zusammenhang zu den
Eingriffsflachen. Erwahnt wird die Moglichkeit, Eingriinungsmafnahmen fiir die Einbindung
in den Landschaftsraum und der Herstellung einer Ortsrandzone zu berticksichtigen.
Hingewiesen wird weiterhin auf die Tatsache, dass die Flichen im Randbereich des
Vogelschutzgebietes Nr. 6514-401 ,,Haardtrand* liegen. Gefordert ist die Priifung der
Auswirkungen der vorgesehenen Planung auf das Vogelschutzgebiet.

In Abweichung von den Flichenvorgaben des Flachennutzungsplanes erfolgt die Ausweisung
von Fldchen fiir Landwirtschaft zwischen dem fiir Gewerbegebiet vorgesehenen Flachen und
den fur Ausgleichsflachen vorgesehenen Abschnitt des Geltungsbereiches, da gemdl § 1a (2)
BauGB landwirtschaftlich genutzte Flichen nur im nﬁf}tigen Umfang umgenutzt werden sollen.
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Des Weiteren erfolgt der Verzicht auf ein Baugrundstiick innerhalb der fiir Bebauung
vorgesehenen Bereiche am westlichen Rand des Geltungsbereiches zwischen dem
vorhandenen landwirtschaftlichen Hof und der Landesstrafle 526 zugunsten der Erhaltung und
Entwicklung des Griinzuges zwischen der Innenstadt und der freien Landschaft.

Im Rahmen der Bearbeitung wurde zusitzlich zu den Ausweisungen Mischgebiet und
Gewerbegebiet die Ausweisung eines Dorfgebietes gefordert. Dieser, auf ein Grundstiick
begrenzter Flachenabschnitt grenzt unmittelbar dstlich an den bestehenden Reiterhof an.

Auch die tibergeordneten Planungen wurden bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes
als zu beriicksichtigende Vorgaben beriicksichtigt.

3.0 Geltungsbereich des Bebauungsplanes/derzeitige Nutzung
Das Bebauungsplangebiet liegt am siidéstlichen Rand des Stadtgebietes von Freinsheim.

Der raumliche Geltungsbereich wird nérdlich durch den Riedweg, westlich durch die
Landesstrafle 526, siidlich durch Obstanbauflichen und Grabelandgiirten sowie dem
Fuchsbach und 6stlich durch Obstanbauflichen und durch einen Reiterhof begrenzt. Der
iberwiegende Teil der Obstanbauflidchen wird intensiv bewirtschaftet. Nordlich des
Riedweges grenzt das Gewerbegebiet ,,Ostlicher Ortsteil 11 und ,.Ostlicher Ortsteil * an.
Westlich jenseits der Landesstrafle sind Wohngebiude mit Girten und Obstanbauflichen
vorhanden. Die Obstanbauflichen liegen am Rand des Bebauungsplangebietes ,,In den
Schlosswiesen®, der derzeit aufgestellt wird. Siidlich, jenseits des Fuchsbaches ist ein Gelinde
mit Gérten vorhanden, das ebenfalls mit Hilfe eines Bebauungsplans geordnet wird.

Innerhalb des Geltungsbereiches wird der iiberwiegende Flichenanteil landwirtschaftlich
genutzt. Neben Obstanbau dienen Teilabschnitte der Flichen als Pferdekoppel. Einige
Flichen werden nicht bewirtschaftet, so dass hier der Charakter von Sukzessionsflichen und
Brachen entstanden ist.

Des Weiteren sind einige bebaute Grundstiicke dem Geltungsbereich zugeordnet. Ein
Aussiedlerhof mit Reithalle/Scheune und Longieranlage ist im nérdlichen Abschnitt des
Geltungsbereiches errichtet. Dieser wird iiber den Riedweg angefahren. Weiterhin sind im
nordlichen Abschnitt zwischen dem Reiterhof und der LandesstraBe 526 zwei
Gewerbegebietsgrundstiicke bebaut. Sowohl Gebiude fiir Wohnen als auch Gebaude fiir
Gewerbe sind auf diesen Grundstiicken vorhanden. Auf dem Grundstiick unmittelbar an der L.
526 wird eine Tankstelle und ein Autohaus betrieben (s. Bestandsplan zum
Landespflegerischen Planungsbeitrag).

Zusitzliche Ersatzflachen fiir AusgleichsmaBnahmen sind auBerhalb des Geltungsbereiches
aufgrund der Eingriffe in die Fauna erforderlich. Diese werden im Bereich des
Bebauungsplanes ,,Fuchsbach® nachgewiesen und zugeordnet.
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Des Weiteren erfolgt der Verzicht auf ein Baugrundstiick innerhalb der fiir Bebauung
vorgesehenen Bereiche am westlichen Rand des Geltungsbereiches zwischen dem
vorhandenen landwirtschaftlichen Hof und der Landesstrafie 526 zugunsten der Erhaltung und
Entwicklung des Griinzuges zwischen der Innenstadt und der freien Landschatft.

Im Rahmen der Bearbeitung wurde zusitzlich zu den Ausweisungen Mischgebiet und
Gewerbegebiet die Ausweisung eines Dorfgebietes gefordert. Dieser, auf ein Grundstiick
begrenzter Fldchenabschnitt grenzt unmittelbar éstlich an den bestehenden Reiterhof an.

Auch die tibergeordneten Planungen wurden bei der Erarbeitung des Bebauungsplanentwurfes
als zu beriicksichtigende Vorgaben beriicksichtigt.

3.0 Geltungsbereich des Bebauungsplanes/derzeitige Nutzung
Das Bebauungsplangebiet liegt am siiddstlichen Rand des Stadtgebietes von Freinsheim.

Der raumliche Geltungsbereich wird nérdlich durch den Riedweg, westlich durch die
Landesstrafle 526, siidlich durch Obstanbauflidchen und Grabelandgirten sowie dem
Fuchsbach und 6stlich durch Obstanbaufldchen und durch einen Reiterhof begrenzt. Der
tiberwiegende Teil der Obstanbauflichen wird intensiv bewirtschaftet. Nérdlich des
Riedweges grenzt das Gewerbegebiet ,,Ostlicher Ortsteil I1* und ,,Ostlicher Ortsteil “ an.
Westlich jenseits der Landesstrafle sind Wohngebiude mit Garten und Obstanbauflichen
vorhanden. Die Obstanbaufldchen liegen am Rand des Bebauungsplangebietes ,,In den
Schlosswiesen®, der derzeit aufgestellt wird. Siidlich, jenseits des Fuchsbaches ist ein Gelinde
mit Gérten vorhanden, das ebenfalls mit Hilfe eines Bebauungsplans geordnet wird.

Innerhalb des Geltungsbereiches wird der iiberwiegende Flachenanteil landwirtschaftlich
genutzt. Neben Obstanbau dienen Teilabschnitte der Flichen als Pferdekoppel. Einige
Fliachen werden nicht bewirtschaftet, so dass hier der Charakter von Sukzessionsflachen und
Brachen entstanden ist.

Des Weiteren sind einige bebaute Grundstiicke dem Geltungsbereich zugeordnet. Ein
Aussiedlerhof mit Reithalle/Scheune und Longieranlage ist im nordlichen Abschnitt des
Geltungsbereiches errichtet. Dieser wird iiber den Riedweg angefahren. Weiterhin sind im
nordlichen Abschnitt zwischen dem Reiterhof und der Landesstrafie 526 zwei
Gewerbegebietsgrundstiicke bebaut. Sowohl Gebiude fiir Wohnen als auch Gebiude fiir
Gewerbe sind auf diesen Grundstiicken vorhanden. Auf dem Grundstiick unmittelbar an der L.
526 wird eine Tankstelle und ein Autohaus betrieben (s. Bestandsplan zum
Landespflegerischen Planungsbeitrag).

Zusitzliche Ersatzflachen fiir AusgleichsmaBnahmen sind auBerhalb des Geltungsbereiches
aufgrund der Eingriffe in die Fauna erforderlich. Diese werden im Bereich des
Bebauungsplanes ,,Fuchsbach nachgewiesen und zugeordnet.
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4.0 Bestandssituationen

Im Landespflegerischen Planungsbeitrag sind die Bestandssituation und das riumliche
Umfeld umfassend beschrieben.

Fiir die Erschlieung des Geltungsbereiches werden die vorhandenen StraBen Landesstrafle
526 und Riedweg beansprucht. Im weiteren Umfeld ist der Bereich im Siiden an die A 650,
die tiber Erpolzheim angefahren wird und im Westen an die B 271 durch die Stadt Freinsheim
an das iiberdrtliche Straflennetz angebunden.

Die Flichen des Geltungsbereiches befinden sich tiberwiegend in Privateigentum. Weiterhin
verlduft eine oberirdische 20 KV- Leitung durch die Flichen des Geltungsbereiches. Nach
derzeitigem Kenntnisstand erfolgt die Verlegung eines Teilabschnittes der Leitung in den
Boden, um im Bereich der bebauten Flachen hochleitungsfreie Baugrundstiicke zu erhalten.

5.0 Ubergeordnete Planungsvorgaben

Die fiir den Geltungsbereich entscheidenden Vorgaben des Landesentwicklungsprogamms II1
des Regionalen Raumordnungsplanes und des Flachennutzungsplanes sind im
Landespflegerischen Planungsbeitrag umfassend erliutert. Des Weiteren sind die Inhalte der
Europdischen Vogelschutzrichtlinie dargestellt. Neben diesen verbindlichen Vorgaben sind
die Empfehlungen aus dem Landschaftsplan zum Flachennutzungsplan und aus der Planung
vernetzter Biotopsysteme dargestellt.

?

Nachfolgende Angaben sind im Regionalen Raumordnungsplan aufgezeigt (Auszug
Planungsbeitrag zum Bebauungsplan

Freinsheim ist Grundzentrum im Verwaltungsraum Freinsheim. Der Ort liegt auf der
Nahverkehrsachse Frankenthal, die von der Nahverkehrsachse Bad-Diirkheim — Griinstadt
abzweigt.

In der Gesamtkarte sind hinsichtlich der F lichennutzung die Flichen des
Bearbeitungsgebietes als sonstige landwirtschaftliche Gebiete und sonstige Fldchen markiert.
Der siidliche Abschnitt dieser Flichen im Bereich des Fuchsbaches und den unmittelbar
angrenzenden Flachen sind als Vorranggebiet fiir den Arten- und Biotopschutz ausgewiesen.
Diese Ausweisung reicht von der Innerortslage Freinsheim bis zur Ortslage Weisenheim am
Sand. Der 6stlich, jenseits der vorhandenen Reithalle angrenzende Landschaftsraum ist als
Regionaler Griinzug dargestellt.

In der Beikarte ,Landespflege’ sind weitere Angaben zum Bearbeitungsraum markiert.
Beziiglich des Bestandes ist der siidliche Abschnitt (Fuchsbach und Uferbereiche) als
Funktionsraum des Biotopverbundsystems ausgewiesen. Weitere Flichenanteile sind bis auf
den nord/nordwestlichen Abschnitt des Geltungsbereiches als Bestandteil eines
Vogelschutzgebietes (Natura 2000) markiert. Der norddstliche, unmittelbar an den
Geltungsbereich angrenzende Landschaftsraum ist als bedeutender Ausschnitt der
Kulturlandschaft gekennzeichnet.

Fir die Funktion Erholung sind die Flidchen Bestandteil des Bereiches mit besonderer
Bedeutung fiir den Fremdenverkehr und Naherholung. Bezogen auf diese Funktion wird hier
auch der Schwerpunkt fiir die Landschaﬁsentwicklung genannt.
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Im Regionalen Raumordnungsplan sind die Ziele und Grundsitze fiir die einzelnen Bereiche
wie z.B. Landwirtschaft, Bevolkerungsentwicklung aufgefiihrt. Die fiir den Bearbeitungsraum
entscheidenden Bereiche werden mit den formulierten Zielen genannt, da die im Regionalen
Raumordnungsplan genannten Ziele verbindlichen Charakter besitzen.

Bereich Landwirtschaft

Die Flachen des Bearbeitungsgebietes liegen nicht innerhalb der Gemeindeflichen Freinsheim
als Vorranggebiet ausgewiesenen landwirtschaftlichen Fliachen, so dass auf die allgemeinen
Ziele als Grundsatz und die formulierten Ziele nicht eingegangen wird. Durch die Festlegung
der Fldchen als Vorranggebiet u.a. fiir den Arten- und Biotopschutz wurde bereits auf Ebene
der Regionalplanung die Prioritiit festgelegt.

Bereich Regionale Griinziige / Griinzésuren

»Regionale Griinziige ... sind Freirdume, die dem langfristigen Schutz und der Entwicklung
der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes, dem Schutz und der Entwicklung der
Kulturlandschaft, der siedlungsnahen, naturbezogenen Naherholung sowie der Gliederung des
Siedlungsraumes dienen und fiir eine nachhaltige Freiraum- und Siedlungsentwicklung
unverzichtbar sind.

Die Regionalen Griinziige sind in einem funktionsfihigen, zusammenhingenden und
gemeindeiibergreifenden Freiflichensystem zusammengefasst. (Planungsgemeinschaft
Rheinpfalz, 2004)

»In den Regionalen Griinziigen/Griinzisuren darf nicht gesiedelt werden. Es diirfen nur
Vorhaben zugelassen werden, die die Funktionen der Regionalen Griinziige/Griinzasuren
nicht beeintréchtigen oder die unvermeidlich und im tiberwiegenden 6ffentlichen Interesse
notwendig sind. Bei Abweichungen ist darauf zu achten, dass die Kompensationsflichen (in
mindestens gleichem Umfang sowie vergleichbarer Funktion) in rdumlicher Nihe des
Eingriffsortes geschaffen werden.“ (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz, 2004)

s»Zum Erhalt einer Verbindung értlicher und innerértlicher Griinbereiche mit den Regionalen
Griinztigen sind insbesondere bei groBeren Siedlungsbereichen Griinzisuren auszuweisen.
Die Griinzésuren dienen als Klimaschneisen, Lebensraum sowie Austauschgebiet fiir Pflanzen
und Tiere, als siedlungsnahe Erholungszonen wie auch Gliederung von Siedlungsbereichen.
Regionale Griinziige sind fiir eine nachhaltige Freiraum-und Siedlungsentwicklung
unverzichtbar.” (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz, 2004)

Bereich Arten- und Biotopschutz

»Die Vorranggebiete fiir den Arten- und Biotopschutz ... dienen der Erhaltung und
Entwicklung heimischer Pflanzen- und freilebender Tierarten.

Diese Vorranggebiete tragen insbesondere dazu bei, ein rdumlich und funktional
zusammenhéngendes Netz 6kologisch bedeutsamer Freiriume aufzubauen. Hierdurch sollen
die Isolation von einzelnen Biotopen bzw. ganzer Okosysteme verhindert und ein Beitrag zum
Aufbau eines 6kologisch wirksamen Verbundsystems im Sinne der iibersrtlichen

Biotopvernetzungsplanung geleistet werden. Diese Vorranggebiete sind vor
Beeintrdachtigungen zu schiitzen. q
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Das Biotopverbundsystem in der Planungsregion erfiillt zum einen die Konkretisierung der
landesweiten Kernrdume und Vernetzungsachsen des Arten- und Biotopschutzes auf
regionaler Ebene gem. LEP III Rheinland Pfalz und enthilt Kernzonen des
Biosphérenreservates Naturpark Pfilzerwald. Dieses regionale Biotopverbundsystem soll
wiederum auf ortlicher Ebene konkretisiert werden. (Planungsgemeinschaft Rheinpfalz,
2004)

Um der Forderung des Bundesnaturschutzgesetzes und des Landesnaturschutzgesetzes
gerecht zu werden, wurde eine faunistische Untersuchung von dem Ingenieurbiiro Brauner
durchgefiihrt und das geplante Vorhaben hinsichtlich seiner Vertriglichkeit fiir die
vorkommenden Arten durch ein Fachgutachten untersucht. Die sich daraus ergebenen Inhalte
wurden als planerische Vorgaben gewertet und die Inhalte im Bebauungsplan aufgenommen,
was eine Anderung der Strukturen innerhalb des Flichen fiir Landwirtschaft und eine
Anderung der Bereichsgrenze fiir Flichen fiir Manahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft zu Folge hatte. Des Weiteren wurde eine
Fliche fiir die Kompensation von Eingriffen im gleichen Naturraum innerhalb des
Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Fuchsbach ausgewiesen.

Ergiénzend wurden die teilweise bis in die Pflegeempfehlung reichenden Anregungen der
Naturschutzverbénde in den Bebauungsplaninhalten aufgenommen.

Zusammenfassend ist die Funktion der Ortsgemeinde Freinsheim aus iiberortlicher Sicht wie
folgt charakterisiert:

e Naturraum: Vorderpfilzer Tiefland

o Strukturraum: Verdichteter Raum

¢ Vorranggebiet: Regionaler Griinzug, Arten- und Biotopschutz, Landwirtschaft
» Erholungsraum: Bereich fiir Fremdenverkehr u. Naherholung

¢ Gemeindefunktion: Grundzentrum mit Wohnen, Fremdenverkehr, Landwirtschaft
(Planungsgemeinschaft Rheinpfalz, 2004)

6.0 Planungsiiberlegungen, Ziele und Gestaltung der Flichen fiir den
Bebauungsplanentwurf

Die Entwurfsinhalte wurden aus den naturrdumlichen Gegebenheiten abgeleitet. Auf
Grundlage der Auswertung der iibergeordneten Planungen, den Ergebnissen der faunistischen
Untersuchung und den naturraumlichen Gegebenheiten unter Beriicksichtigung der
Bestandssituation und den Vorgaben des Fldchennutzungsplanes wurde ein Zielkonzept
entwickelt, was Grundlage fiir den Bebauungsplanvorentwurf und dem Landespflegerischen
Planungsbeitrag war. Eingeflossen sind weiterhin diverse Anregungen der Trager &ffentlicher
Belange.

Der Bebauungsplan wurde auch unter Beriicksichtigung der Ziele des Landespflegerischen
Planungsbeitrages entwickelt.

- Baufldachen

Der entwickelte Plan beinhaltet siidlich, entlang des Riedweges die Errichtung eines
Gewerbegebietes in der Breite einer Grundstiickstiefe fiir die wirtschaftliche Nutzung der
vorhandenen ErschlieBung. Zwischen den Gewerbegebietsflichen und dem vorhandenen
landwirtschaftlichen Hof erfolgt die Ausweisung Dorfgebiet auf einer Grundstiicksbreite von
26 m. Mischgebietsflichen werden ostlich der LandesstraBe 526 zwischen der Strafe und dem
Aussiedlerhof, unmittelbar siidlich an die mit Gebduden fiir Gewerbe und Wohnen sowie mit
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einer Tankstelle bebauten Grundstiicke, ausgewiesen. Entgegen der Flichenvorgabe aus dem
Flachennutzungsplan wird nicht der gesamte Bereich zwischen vorhandener Bebauung und
der siidlichen Geltungsbereichsgrenze bebaut, sondern, aufgrund der Bedeutung der
Griinvernetzung zwischen der freien Landschaft und der Stadtmitte, auf ca. eine
Grundstiicksbreite von der Geltungsbereichsgrenze abgewichen. Im Bebauungsplan ist die
Errichtung von Gebiuden bis zu einer Héhe von 10,50 m maximal ab OK
Bordsteineinfassung Straf3e zuldssig. Im Misch- und Dorfgebiet sind vorrangig nur
Sattelddcher aus roten Ziegeln mit einer Neigung von 30 — 45° zugelassen. Um eine
gestalterisch angemessene Ortseinfahrt zu entwickeln, ist die Errichtung der Gebiude im
Mischgebiet entlang einer Baulinie geplant, wodurch die StraBe rdumlich gefasst wird. Die
Ausrichtung der Gebdude und der Grundstiicke erfolgt zur Planstrale A, die parallel zur
Landesstrafle gefiihrt ist.

Grundsitzlich ist geplant, im gesamten Geltungsbereich die neu zu errichtende Gebiude mit
einer Dachneigung unter 20° mit einer extensiven Dachbegriinung auszustatten. Die
Nebengebidude mit Flachdédchern wie beispielsweise Garagen werden mit einer extensiven
Dachbegriinung errichtet. Die extensive Dachbegriinung wird grundsitzlich vorgeschlagen, da
die Verwendung einer extensiven Dachbegriinung im Rahmen eines Regenwasser-
bewirtschaftungskonzeptes ein wesentlicher Bestandteil ist. Bei der Bilanzierung und
Bewertung (Eingriff — Ausgleich) wird die Verwendung der extensiven Dachbegriinung als
Alternative dargestellt.

Die Errichtung von Wohngebduden ist innerhalb des Misch- und Dorfgebietes zulissig.
Hingegen sind im Gewerbegebiet ausschlieBlich nur Gebdude fiir Gewerbe erlaubt, wobei
eine Wohnung in diesen Gebiuden integriert werden kann. Des Weiteren sind fiir die
Fassadengestaltung der Gebaude Vorgaben in den Textlichen Festsetzungen formuliert und
fiir die Grundstiicke sind Einfriedungsarten vorgesehen, um im Ortseinfahrtsbereich eine
angemessene Gestaltung zu erzielen.

Weiterhin wird vorgeschlagen, das anfallende Dachflichenwasser in Regenwasserspeicher zu
leiten und fiir die Auflenbewisserung zu speichern. Auch die Zufiihrung des von den
Dachflidchen anfallenden Regenwassers in die zwischen den straBenzugewandten
Grundstiicksgrenzen und der befestigten Flachen der StraBe vorgesehenen
Regenwasserversickermulden, die auch der Weiterleitung des Wassers dienen, sind
Bestandteil des Regenwasserbewirtschaftungskonzeptes. Das aus dem Bereich Gewerbegebiet
anfallende Niederschlagwasser wird in das nordéstlich, jenseits des Riedweges gelegene
Regenriickhaltebecken abgefiihrt. Die méglichen anfallenden Wassermengen wurden nach
Angaben der Gemeindewerke bereits bei der Errichtung des Beckens beriicksichtigt.

Das im Mischgebiet anfallende Wasser wird siidlich in Bodenmulden abgeleitet, die im
Rahmen der Umstrukturierung der fiir den Ausgleich vorgesehenen Flichen errichtet werden.

- ErschlieBung

Die ErschlieBung der Grundstiicke erfolgt fiir den Bereich Gewerbegebiet iiber den
vorhandenen, asphaltierten Riedweg. Am siidlichen Rand des Riedweges ist gemih .
Planvorgabe des Ausfithrungsplanes die Errichtung eines StraBenbankettes geplant. Zwischen
dem Straflenbankett und den Parzellengrenzen erfolgt der Bau der Regenwassermulden. Ein
Biirgersteig und Parkplétze sind auf der Siidseite des Riedweges nicht geplant. Am Ende des
Riedweges wird ein Wendehammer eingerichtet.

Die Andienung des Mischgebietes erfolgt iiber eine pzrallel zur Landestraf3e gefiihrte
Planstrafie A. Aufgrund der Errichtung der Anliegersfrae erfolgt durch die Separierung der
Andienungsverkehr gefahrlos; der Verkehr auf der L 526 kann ungehindert stattfinden. Die
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Anliegerstral3e ist als Einbahnstrale vorgesehen, die zu beiden Seiten Parkplitze aufweist.
Durch die Ausgestaltung der Ein- und Ausfahrt aus der ErschlieBungsstraBe ist das Abfliefen
des Verkehrs auf der Landesstrafle in beide Richtungen méglich. Im Bereich der
Erschliefungsstrafie ist ein Biirgersteig entlang der geplanten Grundstiicke vorgesehen. Die
Stellplitze fir die Pkws sind in offenfugiger Bauweise herzustellen.

Zwischen der Planstrafe A und der Landesstrafie wird eine Verkehrsgriinfliche aus
gestalterischen Griinden beriicksichtigt. In diese Griinfliche erfolgt die Pflanzung einer
Baumreihe mit Unterpflanzung fiir eine attraktive Ortseinfahrtgestaltung.

Innerhalb der Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von
Boden, Natur und Landschaft und den vorgesehenen Abschnitten fiir die Flichen fiir die
Landwirtschaft ist der Einbau von Wegen im notwendigen Umfang geplant, damit die Flichen
fiir die Landwirtschaft angedient werden kénnen.

Des Weiteren werden die siidlich des Gewerbegebietes vorhandenen Flichen fiir die
Landwirtschaft iiber einen innerhalb der Offentlichen Griinfliche zu errichtenden Weg
erschlossen. So ist auf diesem Weg der landwirtschaftliche Verkehr maglich.

Die Wege sind in unbefestigter Bauweise zu errichten.

- Griinfldchen

Im Baugebiet sind Offentliche Griinflichen im Bereich der Zufahrt zur PlanstraBe A und im
Gewerbegebiet in Verldngerung der gegeniiberliegenden ErschlieBungsstrafe mit begleitender
Griinfliche geplant. Die innerhalb des Gewerbegebietes vorgesehene Griinfliche dient der
Griinvernetzung zwischen der freien Landschaft und dem Gewerbegebiet ,,Ostlicher Ortsteil
§ e '

Das Befahren eines innerhalb dieser Fliche errichteten Weges ist fiir die Landwirtschaft
moglich, um die siidlich angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Fliichen andienen zu
k6nnen.

Am stidlichen Rand des Riedweges ist die Anpflanzung einer Baumreihe geplant, die der
Griinvernetzung dient und die Baugebiete gliedert. Fiir die Ortseingangsgestaltung wird eine
Baumreihe zwischen der L 526 und der Anliegerstrafie gepflanzt. Diese dient der Gliederung
zwischen dem Mischgebiet und der LandesstraBle und vermittelt zwischen den westlich der
Landesstrae vorhandenen Obstanbaufléchen und dem Mischgebiet.

Innerhalb der privaten Grundstiicksflichen ist zwischen den vorhandenen bebauten
Grundstiicken und den neuen Grundstiicksparzellen innerhalb des 8 m breiten
Abstandsstreifens die Anpflanzung einer mindestens 5 m breiten Feldholzhecke ausgewiesen.

- Fléchen fiir Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft

Diese Fléchen liegen im siidlichen Abschnitt des Geltungsbereiches und reichen von der
Offentlichen Griinfléche, die unmittelbar ostlich an die PlanstraBe A angrenzt bis zur
ostlichen Grenze des Geltungsbereiches am Fuchsbach. Neben eini gen Strukturen, die zu
erhalten sind, ist hier die Entwicklung zu Feuchtwiesen bzw. extensiven Wiesenflichen mit
Gehdlzinseln, Baumgruppen und Einzelbiumen geplant. Eine Beweidung der Flichen soll
nicht zugelassen werden. Die Flichen dienen als Ausgleichsflichen fiir die durch die
Bebauung verursachten Eingriffe. Die Umstrukturierung der Flichen sollte dabei sukzessive
durchgefiihrt werden, um auch hier die Eingriffsintensitit zu reduzieren. So sind
Gehélzentnahmen nur in den Wintermonaten durchzufiihren. Ziel dieser MaBnahmen ist die
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Entwicklung der Flachen zu einer fiir den Landschaftsraum charakteristischen
Bachauenlandschaft d.h. die fiir solche Landschaftsabschnitte typischen Strukturen sollen
wieder hergestellt werden. Das bedeutet, dass der gesamte Bereich einen offenen Charakter
erhilt, wobei die entstehenden Wiesenflichen kleinrdumig aufgrund der Gliederung durch die
verbleibenden und durch Anpflanzung neuer Geholze erscheinen. Die Wiesenfl4chen sind
sukzessiv zu méhen. Es ist eine ein- zweischiirige Mahd/Jahr vorgesehen.

Vorhandene Obstbaumhalbstimme und Buschobst sind bei geeignetem Standort durch
Obstbaumhochstimme oder durch Geholze wie z.B. Eiche, Erle, u.a.m. zu ersetzen. In
Verbindung mit den Inhalten des Bebauungsplanes Fuchsbach entsteht ein groBziigiger
Bachauensaum, der zu einer charakteristischen Landschaft fiihrt.

Weitere fiir den Landschaftshaushalt positiven Vegetationsstrukturen ist die Erhaltung der
innerhalb der Flichen fiir Landwirtschaft und innerhalb der Flichen fiir den Naturschutz
vorhandenen Vegetationsstrukturen, in den besonders bzw. streng geschiitzte Arten gemal
den Ergebnissen der faunistischen Untersuchung vorkommen. Die nachhaltige Sicherung
dieser Bereiche entspricht den Forderungen des Bundesnaturschutzgesetzes und des
Artenschutzgesetzes sowie den Inhalten der Vogelschutzrichtlinie.

Die vorgesehenen Vegetationsstrukturen und die Erhaltung markanter Baumgruppen und der
0.g. Bereiche dienen der Gliederung des Landschaftsraumes.

Aufgrund der Ergebnisse der faunistischen Untersuchung wurde im Geltungsbereich des
Bebauungsplanes ,,Fuchsbach, Anderung und Erweiterung I eine vorhandene, derzeit
brachfallende Obstanbaufliche als Kompensationsfliche fiir den Vogelschutz festgelegt. Die
Fliche ist wie folgt wieder herzurichten: Der vorhandene Bestand ist auszulichten. Dabei soll
Todholz im Bestand belassen bleiben. Abgéngige Obstbdume sind durch
Obstbaumhochstimme und punktuell durch Gehélze aus auetypischen Arten wie z.B. Erle,
eide, Eschen und vereinzelt Eichen u.a.m. zu ersetzen. Auf der Fliche ist eine Wiese
ulegen, die extensiv und sukzessiv mit einer ein- bis zweischiirigen Mahd gepflegt wird.
er Beweidung und einer festen Einzdunung der Fliche ist nicht zuzustimmen.

Snahmsweise kann die Fliche fiir eine Beweidung durch Schafe genutzt werden; hierfiir ist
Stellen eines temporaren Zaunes méglich. Ziel der beschriebenen MaBnahme im Bereich
t Rompensationsfléche ist die langfristige Sicherung und die Entwicklung zu einer

“hsiven Obstbaumhochstammwiese, die in sich kleinstrukturiert ist und fiir diverse

elarten einen entsprechenden Lebensraum bietet. Im Gegensatz zu den im Umfeld
andenen Weideflichen und intensiven Obstanbauflichen entsteht ein Lebensraum, der fiir
ahe Flichen typisch ist und der in der beschriebenen Form im Umfeld nicht vorkommt.
“Sondere im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der geplanten

baChrenaturierung ergibt sich eine Aufwertung im Sinne des Arten- und Vogelschutzes.

ichen fyjr Landwirtschaft

fe‘nde Vorgaben vor, wobei der Landschaftsplan die Nutzung als Obstanbaufldchen,
Pelichst extensiv bewirtschaftet werden sollen, vorschligt.
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7.0 Begriindungen der Planung und diverser Textlicher Festsetzungen

Hinsichtlich der bauordnerischen Festsetzungen fiir das Mischgebiet, das Dorfgebiet und das
Gewerbegebiet orientiert sich die Planung an den Inhalten des Bebauungsplangebietes
,Ostlicher Ortsteil II*. Eine hohere Firsthohe als die im Plan dargestellte wird nicht
vorgesehen, um der Abstufung des Siedlungskorpers zur freien Landschaft gerecht zu werden.
Die Vorgaben beziiglich der Dach- und Fassadengestaltung im Bereich des Mischgebietes
begriinden sich darin, dass die Fldchen im Bereich der Ortseinfahrt liegen und hier ein
einheitliches Bild aus gestalterischen Griinden angestrebt wird. Auch die Festlegung einer
Baulinie verfolgt dieses Ziel, um einen angemessenen Strafienraum, der der Bildung einer
Raumkante dient, zu verwirklichen.

Die Baugrenze auf der Grundstiicksgrenze am nérdlichen Rand des Mischgebietes kommt der
Forderung nach, die vorhandenen Geb#udefldchen innerhalb der bereits bebauten
Grundstiicksfldchen zu ergénzen. Dies setzt jedoch eine entsprechende Zuordnung bei der
Flachenumlegung voraus.

Die Breite der Abstandsfldchen und die Vorgabe einer Bepflanzung innerhalb der
Abstandsfldche dienen der Einbindung und Anbindung der neuen bebaubaren
Grundstiicksfldachen an die vorhandenen bebauten Grundstiicke.

Die Versagung der Aufstellung von Pylonen und Fahnen begriindet sich in der Tatsache, dass
von dem stdlich des Geltungsbereiches gelegenen Hohenzug die gesamte Ortslage erfassbar
ist und daher herausragende Werbeeinrichtungen die Orts-Silhouette erheblich
beeintrichtigen. Aus diesem Grund wird auch fiir Dachflichen mit einer Neigung < 20° die
Errichtung einer extensiven Dachbegriinung vorgeschlagen, um groBflachige Dachflichen in
ihrer Ausstrahlungskraft zu reduzieren und den derzeitig vorhandenen, durch Griin
bestimmten Charakter zu erhalten. :

Die Erschliefung des Mischgebietes tiber eine parallel gefiihrte Anliegerstral3e wurde aus
gestalterischen Griinden und fiir die gefahrlose Andienung der Grundstiicksflichen
vorgesehen. Die an der Strafe vorgesehenen Parkplatzflichen dienen dem Besucher
Freinsheims und erméglichen ebenfalls ein gefahrloses Orientieren sowie ein zielgerichtetes
Anfahren des Zielortes innerhalb des Stadtgebietes.

Die Ausweisung der BepflanzungsmaBnahmen innerhalb der Flichen fiir MaBnahmen zum
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft dienen der
sukzessiven Entwicklung zu einer Bachauenlandschaft.

Die Festsetzungen innerhalb der landwirtschaftlich genutzten Flichen sind fiir die Erhaltung
und Entwicklung des kleinstrukturierten Landschaftsraumes und fiir die Schaffung von
dauerhaften Habitaten fiir die innerhalb der Flichen vorkommenden streng geschiitzten Arten
gemif} des Artenschutzgesetzes.

Ebenso werden innerhalb der Flachen fiir Mafinahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft fiir die Erhaltung von vorkommenden streng
geschiitzten Arten und deren Habitaten Bereiche als dauerhaft zu erhaltende
Vegetationsstrukturen ausgewiesen. Auch die Erhaltung einiger weniger Gehlzstrukturen
wird aus avifaunistischen Griinden fiir erforderlich gesehen.

Zusitzlich zur Bachauenlandschaft bedeutet die innfl:{]halb des Geltungsbereiches des
Bebauungsplan ,,Fuchsbach, Anderung und Erweitefing I ausgewiesene
Kompensationsfliche fiir die Avifauna auf der von Ornithologen ausgewihiten Fliche eine
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nachhaltige Aufwertung im Hinblick auf charakteristische Landschaftselemente und einen
weiteren Lebensraum fiir typische Arten, den es in der angestrebten Entwicklungsform im
Bereich der Auelandschaft im nahen Umfeld nicht mehr gibt. Insbesondere die extensive
Pflege und das Untersagen einer Nutzung durch Beweidung fithren zu einem ungestorten
Landschaftsraumabschnitt.

Hinsichtlich der Regenwasserbewirtschaftung wurden entsprechende Darstellungen und
Festsetzungen formuliert, um die vorhandene Einrichtung Regenriickhaltebecken zu nutzen
und die Eingriffe in den Wasserhaushalt auszugleichen.

8.0 Flichenbilanzen

Die Fldchenbilanz ist im Landespflegerischen Planungsbeitrag aufgefiihrt.

9.0 Kosten fiir die Erschliefung

Kanal ca. 120 mx 450,- € =54.000,- €
Wasserleitung ca. 120 mx 405,- €=48.600,- €
Straflenbeleuchtung  ca. 15 Stx 1.200,- € = 18.000,- €
Strallen ca. 1.247 m*x 64,- €=79.808,-€
FuBwege ca. 190 m*x  64,-€=12.160,- €
Einfassungen ca.815mx  32,-€=26.080,-€
Offentl. Griinflichen ca. 1.670 m* x 42.- €=70.140.- €
308.788,- €
Baunebenkosten 10 % = ca. 31.000.- €
ErschlieBungskosten 339.788,- €
entspricht ca. 350.000,- €

Der Endausbau fiir den vorhandenen Riedweg ist in der 0.g. Aufstellung nicht enthalten.

10.0 Kosten fiir Ausgleichsmafinahmen

Bachauenbereich ca.14.680 m*x 5,60 = 82.208,- €
Kompensationsfliche ca.12.070 m*x 5,60 = 67.592.-€

149.800,- €
Modellationen /Rodungen pausch 8.000.- €

157.800,- €
Baunebenkosten 10 % = ca.15.780.- €
Kosten Ausgleichsmalinahmen 173.580,-€
entspricht ca. 175.000,- €

(ohne Grundstiickserwerb)

11.0 Hinweise

Der Landespflegerische Planungsbeitrag ist Bestandteil der Begriindung zum Bebauungsplan.

N
b

M u. T — Mészaros und Tornow - Garten- und Landschaftsarchitekten
Virchowstrasse 6, 67063 Ludwigshafen, 0621 / 62 69 50, Fax 0621 / 62 64 89

aufgestellt: 08.08.2005, gedindert 05.01.2007, 02.05.2007 To -. W
2



	Östlicher Ortsteil III - Begründung
	Östlicher Ortsteil III - Begründung1

